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BDAktuell I JUS-Letter

Eingruppierung nach 
TV-Ärzte/TdL: 
Berück  sich tigung der 
AiP-Zeit

Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg

Nach § 15 TV-Ärzte/TdL bestimmt
sich die Höhe des Entgeltes nach
der Entgeltgruppe, in der der Arzt
eingruppiert ist, und nach der für
ihn geltenden Stufe. Die Ärzte er -
reichen die jeweils nächste Stuf e
der Entgeltgruppe Ä1 nach den
Zeiten ärztlicher Tätigkeit, die in
den Tabellen angegeben sind. 

Oftmals wird bei der Stufenzu -
ordnung die Zeit als Arzt im Pra k -
tikum (AiP) der Angestellten über-
haupt nicht berücksichtigt. Die
Kranken hausträger berufen sich
auf die alte Rechtsprechung des
Bundes arbeitsgerichts zum BAT,
verkennen dabei aber die neuen
Vor schriften im Tarifrecht. Nach 
§ 16 TV-Ärzte/TdL müssen bzw.
können bestimmte Zeiten bei 
der Einstufung angerechnet wer-
den.

Aus dem Wortlaut des Tarif ver -
trages kann man nicht eindeutig
entnehmen, ob auch die AiP-Zeit
als ärztliche Tätigkeit zu berück -
sichtigen ist. Anders im  TV-Ärzte/
VKA: Dort ist in § 19 Abs. 2 TV-

Ärzte dieser Streitpunkt zu gunsten
der Ärzte klar geregelt:

Das Arbeitsgericht Magdeburg 
hat diesen Streitpunkt im TdL-
Bereich nunmehr geklärt (Urteil
vom 9. August 2007, Az. 6 Ca
944/97).

Sachverhalt
Der Kläger war nach dem Be -
stehen der ärztlichen Prüfung 
an dem Universitätsklinikum als
Arzt im Praktikum (AiP) tätig. Er
war zu einem überwiegenden Teil
der von ihm regelmäßig zu er -
bringenden Arbeitszeit mit der Er -
ledigung ärztlicher Aufgaben in
der Kran kenversorgung betraut
und nahm in der von ihm er bra ch -
ten praktischen Tätigkeit die
gleichen Aufgaben wie die ap -
probierten Ärzte wahr, wobei er
wie diese oberärztlicher Anlei tung
und Auf sicht unterstand. Im 
Laufe der Zeit wurde der Kläger
auch selb ständig als Stationsarzt
in der un mittelbaren Patien ten -
versor gung eingesetzt. Des Wei -
teren erbrachte er Bereit schafts -
dienste und Schicht dienste, in
denen ihm le diglich ein ober- bzw.
fach ärztlich er Hinter grunddienst
zur Seite stand, der in Problem-
und Zwei felsfällen herangezogen
werden konnte. Nach Erteilung
der Voll approbation wurde der
Kläger als Assistenzarzt an der
Uni versitäts klinik weiterbeschäf-
tigt. 

§ 19 Abs. 2 TV-Ärzte/VKA
„Bei der Anrechnung von Vor -
beschäftigungen werden in der
Entgeltgruppe I Zeiten ärztlicher
Tätigkeit angerechnet. Eine
Tätig  keit als Ärztin/Arzt im Prak -
tikum gilt als ärztliche Tätigkeit.“

§ 16 Abs. 2 TV-Ärzte / TdL
„Für die Anrechnung von Vor -
zeiten ärztlicher Tätigkeit gilt
Fol gendes: Bei der Stufenzu -
ordnung werden Zeiten mit ein-
schlägiger Berufserfahrung als
förderliche Zeiten berücksich-
tigt. Zeiten von Berufserfahrung
aus nichtärzt licher Tätigkeit
können berück sichtigt werden."
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Mit Wirkung zum 1.7.2006 wurde
der Arbeitsvertrag in den TV-Ärzte
/TdL übergeleitet. Bei der  Ein -
gruppierung des Klägers er kannte
das beklagte Land lediglich die
Berufsjahre ab der Vollappro -
bation an. Die An rechnung der
AiP-Zeit lehnte die Klinik mit der
Begründung ab, dass es sich hier-
bei nicht um Zeiten vollwertiger
Berufs er fah rung, sondern um Aus -
bil dungs zeiten handele. Dage gen
hat der Arzt vor dem Arbeits -
gericht Mag deburg mit Erfolg
geklagt.

AiP-Zeit als „einschlägige Be -
rufs erfahrung“?
Eine Anrechnung der AiP-Zeit des
Klägers nach § 16 Abs. 1 Satz 1
TV-Ärzte kommt nach Auffassung
des Arbeitsgerichts nicht in Be -
tracht:

„Dies ergibt die Auslegung der
Tarifbestimmung. Dabei sind als
„einschlägige Berufserfahrung",
wie der enge Zusammenhang der
Satzteile zeigt, lediglich Zeiten
„ärztlicher Tätigkeit" gemeint.
Darunter wiederum sind Tätig -
keiten eines Arztes zu verstehen.
Der Begriff des Arztes wird durch
gesetzliche Regelungen wie die
Bundesärzteordnung (BÄrzteO)
und die Approbationsordnung vor -
gegeben. Wenn Tarifvertrags par -
teien die Arbeitsbedingungen die-
ses Personenkreises regeln, ist
davon auszugehen, dass sie den
Begriff des Arztes im gesetzlichen
Bedeutungszusammenhang ver-
wenden. Dies entspricht der stän -
digen Rechtsprechung des Bun -
desarbeitsgerichts (BAG, NZA-RR
2004, 444; BAG, ZTR 1997, 125;
BAG, DB 1995, 634). 

Danach darf die Berufsbezeich -
nung „Arzt" nur führen, wer als
Arzt nach inländischem Recht II, III
oder IV BÄrzteO zur vorüberge-
henden Ausübung des ärztlichen
Berufes befugt ist (§ 2a BÄrzteO).
Die Ärzte im Praktikum haben

dagegen gemäß § 10 IV BÄrzteO
a.F. ... lediglich eine auf eine
Tätigkeit als Arzt im Praktikum
beschränkte Erlaubnis zur Aus -
übung des ärztlichen Berufes
erhalten; ihre Tätigkeit ist nach 
§ 3 I 1 Nr. 5 BÄrzteO a.F ... Teil der
für die Vollapprobation erforder-
lichen Ausbildung gewesen“.

AiP-Zeit als „Berufserfahrung
aus nichtärztlicher Tätigkeit“?
Die AiP-Zeit des Klägers ist zwar
keine ärztliche Tätigkeit im Sinne
des Tarifrechts, führt aber den-
noch zu einer Höherstufung. Denn
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 TV-Ärzte
ist auch die Berufserfahrung aus
nichtärztlicher Tätigkeit zu be rück  -
sichtigen. 

• Berufserfahrung
Die AiP-Zeit gilt als Berufser -
fahrung, wie das Gericht in den
Urteilsgründen ausführt:

„Entgegen der Ansicht des be -
klagten Landes hat der Kläger als
Arzt im Praktikum „Berufs er -
fahrung" im Sinne von § 16 II 2 TV-
Ärzte gesammelt. .... . Mit der
Regelung in § 16 II 2 TV-Ärzte ha -
ben die Tarifparteien dem Ar -
beitgeber die Möglichkeit einräu-
men wollen, Berufserfahrungen
aus vorangegangener Tätigkeit in
ei nem arztverwandten Beruf (z.B.
als Apotheker) anzurechnen. Hat -
ten die Tarifparteien mithin bei der
Vorschrift des § 16 II 2 TV-Ärzte
vornehmlich andere Berufe als
den des Arztes im Blick, kann die
Berufserfahrung im Sinne dieser
Tarifnorm nicht auf die Begriff -
lichkeiten der Bundesärzte  ord -
nung beschränkt verstanden wer -
den. Vielmehr ist Berufser fahrung
allgemein als Sammeln beruflicher
Erfahrungen nach dem Bestehen
der Abschlussprüfung in dem
betreffenden Beruf zu verstehen.
Diese Voraussetzungen sind bei
der Tätigkeit als Arzt im Praktikum
erfüllt. Vor deren Beginn hat der
Kläger die ärztliche Prüfung

erfolg reich abgelegt. Nach dem
Praktikum hat eine weitere 
Über   prüfung seiner Quali fikation
nicht mehr stattgefunden; die
Erteilung der Vollapprobation ist
von einer Überprüfung eines
etwaigen Ausbildungserfolges in
der AiP-Zeit unabhängig gewesen
(vgl. §§ 35 l Nr. 8, 34d Ap pro ba -
tions ordnung i.d.F. v. 14.07.1987,
...). Der Kläger hat als Arzt im
Praktikum berufliche Er fahrungen
gesammelt. Denn er ist mit Auf -
gaben in der Kran kenversor gung
betraut worden und hat weitge-
hend die gleichen Aufgaben wie
die approbierten Ärzte wahrge -
nommen. Entspre chend der Ziel -
setzung des Prak tikums ist ihm
Gelegenheit ge geben worden,
„ärztliche Tätigkeit auszuüben und
allgemeine ärzt liche Erfahrungen
zu sammeln" (vgl. § 34b S. 3 Ap -
pro ba tions ordnung a. F., ...). Hier -
aus wird deutlich, dass es sich bei
der Tätigkeit als Arzt im Prakti kum
der Sache nach um Berufs erfah -
rung gehandelt hat. Bei im
Wesent  lichen unverän derten Tä -
tig keiten und Aufgaben der Ärzte
nach dem Bestehen der ärztlichen
Prüfung ist ein Teil ihres Berufs -
lebens nach § 3 I 1 Nr. 5 a.F.
BÄrzteO ... per defini tionem zu
einem Teil der Aus  bildung ge -
macht worden. Dass es sich dabei
nicht um einen unverzichtbaren
Teil der Ausbil dung gehandelt hat,
zeigt der ersatzlose Wegfall des
Praktikums im Jahre 2004 (vgl. § 3
I 1 Nr. 5 n.F.).“

• Ermessensentscheidung
Bei der Regelung in § 16 Abs. 2
Satz 2 TV-Ärzte handelt es sich
um eine „Kann-Vorschrift“. Dies
bedeutet, dass der Arzt keinen
zwingenden Rechtsanspruch hat,
sondern die Entscheidung in das
Ermessen des Krankenhaus -
trägers gestellt ist. Ermessen heißt
aber nicht Willkür. 

In den Urteilsgründen führt das
Ge richt dazu aus:



„Liegen mithin die Vorausset -
zungen für eine mögliche Berück -
sichtigung der Berufserfahrung
des Klägers als Arzt im Praktikum
vor, hat das beklagte Land als
Arbeitgeber - wie sich aus dem
Wort „kann" ergibt - in entspre-
chender Anwendung von § 315
BGB nach billigem Ermessen zu
entscheiden, ob es eine solche
Anrechnung vornehmen will oder
nicht. Billiges Ermessen ist ge -
wahrt, wenn der Arbeitgeber die
wesentlichen Umstände des Fal -
les und die beiderseitigen Interes -
sen angemessen berücksichtigt
(BAG, NZA 1999, 386). Dabei
unterliegt es der gerichtlichen
Kontrolle, ob die Grenzen des Be -
stimmungsrechts des Arbeit ge -
bers eingehalten sind. Sind sie
nicht gewahrt, wird die Be -
stimmung gemäß § 315 III 2 BGB
durch das Gericht getroffen; das
unterscheidet die zivilrechtliche
Billigkeitskontrolle von der ver -
waltungsgerichtlichen Ermes sens -
kontrolle (BAG v. 03.12.2002 - 9
AZR 559/01 ....). Die dem Kläger
mit Schreiben vom 16.02.2007
mitgeteilte Entscheidung des
beklagten Landes, die AiP-Zeit
des Klägers nicht als Berufs -
erfahrung anzurechnen, entspricht
nicht billigem Ermessen. Dies
ergibt die Abwägung der beider-
seitigen Interessen. Dabei ist das
Interesse des Klägers in Betracht
zu ziehen, dass seine in der AiP-
Zeit gesammelten Erfahrungen mit
ärztlichen Aufgaben in der Kran -
kenversorgung für die von ihm
erbrachte Berufserfahrung bei der
Eingruppierung als Assistenzarzt
nicht unberücksichtigt bleiben.
Diesem Interesse kommt ein
erhebliches Gewicht zu. Denn die
Berufserfahrung des Klägers als
Arzt im Praktikum kommt der
Tätigkeit eines approbierten As -
sistenzarztes näher als jede
andere nach § 16 II 2 TV-Ärzte be -
rück sichtigungsfähige Berufs er -
fah rung in einem arztverwandten
Beruf. Demgegenüber sind sachli-

che Gründe, die gegen eine
Berücksichtigung der AiP-Zeit des
Klägers sprechen, nicht ersicht-
lich. Weder im Hinblick auf die
vom Kläger im Praktikum wahrge-
nommenen Tätigkeiten noch hin-
sichtlich etwaiger besonderer An -
forderungen an die für seine der-
zeitige Aufgabe erforderliche Be -
rufserfahrung sind vom beklagten
Land Umstände vorgetragen wor-
den oder sonst erkennbar, die den
Nutzen der vom Kläger im Prak -
tikum gesammelten Erfahrun gen
für seine Tätigkeit als Assis -
tenzarzt in Zweifel ziehen könnten.
Dies gilt umso mehr, als das be -
klagte Land Assistenzärzte auch
ohne vorherige, nach dem Be -
stehen ihrer ärztlichen Prüfung
erworbene Berufserfahrung ein-
stellt. Nach alledem entspricht nur
eine Berücksichtigung der AiP-
Zeit des Klägers im Rahmen des §
16 Abs. 2 Satz 2 TV-Ärzte billigem
Ermessen, so dass das Gericht
eine entsprechende Bestim mung
selbst getroffen hat.“

Fazit
Es ist erfreulich, dass das Arbeits -
gericht Magdeburg nun für Klar -
heit in dieser Tariffrage sorgt. Sol l -
te der Kranken hausträger den -
noch die Berück sichtigung der
AiP-Zeit ablehnen, so muss der
Arzt seinen Anspruch und insbe -
sondere den Nachzahlungs an -
spruch aufgrund der höheren Stu -
fe rechtzeitig schriftlich geltend
machen. Denn nach dem Tarif -
recht verfallen Ansprüche aus
dem Ar beitsverhältnis, wenn sie
nicht in nerhalb von 6 Monaten
nach Fälligkeit schriftlich (!)
geltend ge macht werden (s.
Anästh Intensiv med 1/2007, S. 47)

Kündigung der Koope -
ration – Fristen beachten!
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg

Niedergelassene Anästhesisten
vereinbaren oft mit niedergelasse-
nen Operateuren oder Kliniken,
dass sie an bestimmten Tagen die
anästhesiologische Betreuung der
Patienten übernehmen. Schrift -
liche Vereinbarungen sind dabei
eher der Ausnahmefall. Mündlich
getroffene Absprachen sind zwar
wirksam, aber im Streitfall nur
schwer nachweisbar. Außerdem
wird oft die Dauer der Kündi -
gungsfrist gar nicht abgespro-
chen. Dies kann im Streitfall zu
erheblichen Konflikten führen und
hat letzlich finanzielle Auswir -
kungen. Hat nämlich der Vertrags -
partner die Kündigungs frist zu
kurz gewählt, so kann der andere
Vertragspartner für die Zeit der
„angemessenen“ Kündigungsfrist
den Verdienstausfall als Schaden -
ersatz geltend machen.

Freiberufliche Kooperationsver -
träge sind sog. Dauerverträge aty-
pischen Inhalts, so dass die ge -
setz lichen Kündigungsfristen (z.B.
für Arbeitsverträge) nicht anwend-
bar sind. Allerdings muss eine
angemessene Frist eingehalten
werden. „Die Angemessenheit der
Kündigungsfrist ist ... aufgrund
einer im Zeitpunkt der Kündi -
gungserklärung vorausschauen-
den Bewertung der beiderseitigen
Interessen zu beurteilen“, so der
Bundesgerichtshof (BGH, Urteil
vom 20.07.2006, Az. III ZR
145/05). 

Belegarztvertrag
In dem vom BGH entschiedenen
Fall hatte ein niedergelassener
Frauenarzt nach über 26 Jahren
die Kooperation mit einem 
Beleg krankenhaus gekündigt. Die
Kündi gungsfrist von 3 ½ Monaten
hielt der Krankenhausträger für zu
kurz bemessen und machte den

Urteile zur Eingruppierung nach
TV-Ärzte im Internet abrufbar:
www.bda.de/01_0start-aktuelles.htm
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entgangenen Gewinn sowie Fix -
kosten (Personal/Sachmittel) in
Höhe von ca. 45.000 € geltend.
Das Landgericht hat die Zah -
lungsklage abgewiesen; das Be -
rufungsericht hat die Klage dem
Grunde nach für gerechtfertigt
erklärt. Die Revision des Arztes
vor dem BGH hatte Erfolg.

Die Kernaussage des Urteils fin-
det sich in dem Leitsatz:
„Ist in einem Vertrag zwischen
einem Belegarzt und dem Träger
des Krankenhauses nicht verabre-
det, in welcher Frist das Vertrags -
verhältnis gekündigt werden kann,
ist in der Regel davon auszuge-
hen, dass sechs Monate ange-
messen sind, um dem anderen
Vertragsteil die im Hinblick auf die
Kündigung notwendigen Dispo -
sitionen zu ermöglichen.“

Nach Ansicht des BGH ist diese
Kündigungsfrist notwendig und
ausreichend, dass die Klinik einen
anderen Vertragspartner finden
und die durch die Kündigung
ausgelösten anderweitigen An -
passungsprozesse im Kranken -
hausbetrieb durchführen könne.

Mit diesem Urteil bestätigt der
BGH seine bisherige Recht -
sprechung zur sechsmonatigen
Kündigungsfrist bei Belegarzt -
verträgen.

Kooperation mit niedergelasse-
nem Operateur
Auf diese BGH-Rechtsprechung
berief sich eine niedergelassene
Anästhesistin vor dem OLG
Düsseldorf, allerdings ohne Erfolg
(Urteil vom 4.06.1997, Az. 15 U
78/96).

Was war geschehen? Seit Mitte
1992 kooperierte die Anästhe -
sistin mit einer gynäkologischen
Gemeinschaftspraxis, ohne dass
eine schriftliche Absprache getrof-
fen wurde. Im Juni 1993 kündigten
die Gynäkologen die Kooperation.

Danach haben die Ärzte versucht,
ihre Meinungsverschiedenheiten
gütlich beizulegen und sich auf
einen neuen, schriftlichen Vertrag
zu einigen. Die Einigung ist miss-
lungen. Im November 1994, also
nach ca. 2 ½ Jahren Zusammen -
arbeit, kündigte die gynäkologi-
sche Gemeinschaftspraxis die
Kooperation wegen der un-
 über brückbaren Meinungs ver -
schieden heiten unter Einhaltung
einer dreimonatigen Frist. Die
Anästhesistin hielt die Frist für
nicht angemessen und klagte auf
Ersatz des Verdienstausfalls. Das
Landgericht hat die Klage abge-
wiesen; die Berufung bliebt
erfolglos. Die dreimonatige Kündi -
gungsfrist ist nach Auffassung des
OLG Düsseldorf angemessen.

In den Entscheidungsgründen
führt das Gericht aus:

„Die Bemessung der Kündigungs -
frist ist ... eine tatrichterliche
Ermessensfrage. Dabei braucht
sich der Senat nicht damit aus -
einandersetzen, dass der BGH in
jener Entscheidung, welche die
Kündigung eines Belegarzt -
vertrages betraf, eine Kündi -
gungsfrist von sechs Monaten
unbeanstandet gelassen hat. Der
Senat sieht es als weniger ent-
scheidungserheblich an, dass hier
kein Belegarztverhältnis zu beur-
teilen ist. Entscheidend ist viel-
mehr die Vorgeschichte der ...
Kündigung ... Ein solches ungere-
geltes Vertragsverhältnis begrün -
det keinen gesicherten Ver trau -
enstatbestand. Das „Damokles -
schwert“ einer erneuten kurzfristi-
gen Kündigung der Beklagten
hing wegen der Meinungs -
verschieden heiten der Parteien
„ständig in der Luft“. Angesichts
der offensichtlichen Unsicher -
heiten in vertraglicher Hinsicht bei
ihrer Zusammenarbeit mit dem
Beklagten war die Klägerin (=
Anästhesistin) nicht in besonde-
rem Maße schutzbedürftig. Somit

ist die Wahrung einer Kündigungs -
frist von drei Monaten unter
Abwägung aller Umstände ausrei-
chend und nicht zu beanstanden“. 

Kürzere / längere Kündigungs -
frist ?
Die beiden Urteile machen deut-
lich, dass bei der Angemessenheit
der Kündigungsfrist die Umstände
des Einzelfalles (u.a. Dauer der
Zusammenarbeit) zu berücksichti-
gen sind.

„Dies schließt es im Einzelfall aber
nicht aus, dass auch andere im
Zeitpunkt der Kündigungs er -
klärung vorliegenden Umstände
eine kürzere Kündigungsfrist
rechtfertigen oder eine längere
verlangen. Für solche besonderen
Umstände trägt die Partei die
Beweislast, die damit eine kürzere
oder längere Frist für sich in
Anspruch nehmen will“, so der
BGH.

Um im Streitfall nicht in Beweis -
nöte zu geraten, ist es dringend
anzuraten, die Grundsätze der
Kooperation einschließlich der
Kündigungsfrist mit dem Ope -
rateur/Klinikbetreiber im Vorfeld
schriftlich zu fixieren.

Fristlose Kündigung
Jeder (Kooperations-/Belegarzt-)
Vertrag kann auch fristlos gekün-
digt werden, sofern ein „wichtiger
Grund“ vorliegt. Dies setzt voraus,
dass dem Vertragspartner unter
Abwägung der beiderseitigen
Interessen eine Fortsetzung der
Kooperation bis zum Ende der
regulären Kündigungsfrist nicht
zugemutet werden kann. Es kann
keinesfalls als wichtiger Grund
angesehen werden, wenn der
Opera teur von einem anderen
Anästhesisten eine höhere
Kosten   erstattung erhalten würde
und deshalb die bestehende
Kooperation mit dem bisherigen
Anästhesisten fristlos beendet.


